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Atlas, das Himmelsgewölbe tragend
(Marmorstatue, Nationalmuseum Neapel)

Eine Last, wohl gefasst, ist nur eine halbe Last

Von der Öffentlichkeit kaum beachtet konnte heuer das Umweltschutzgesetz

sein 10-Jahr-«Jubiläum» begehen. Anlass zum Feiern gab es angesichts
der nach wie vor anstehenden Umweltprobleme wohl nicht allzuviel -
und dennoch ist das bisher Erreichte durchaus einer Würdigung wert.

Wenn auch die (teilweise wohl etwas hochgesteckten) Erwartungen
nicht in jeder Hinsicht befriedigt werden konnten und wir stellenweise
noch weit von der Realisierung der Ziele entfernt sind, so hat doch die

Umsetzung namentlich im Bereich der Emissionen erhebliche Wirkung
gezeitigt. Die Belastung der Luft mit Stickoxiden ist seit Inkrafttreten der

Luftreinhalteverordnung im Kanton Zürich um einen Drittel zurückgegangen,

die VOC konnten um einen Viertel und der Gehalt an Schwefeldioxid

um die Hälfte gesenkt werden. Damit wurde der seit Mitte der

fünfziger Jahre anhaltende Trend zunehmender Luftverunreinigung
erstmals für einige Schadstoffe gebrochen. Zudem hat die Umweltverträglichkeitsprüfung

als das zentrale Vollzugsinstrument für grössere Anlagen ein

erhebliches Kreativitätspotential freigesetzt - nicht zuletzt durch die

Übertragung der primären Verantwortung an die privaten Unternehmungen.

Die Qualität der UV-Berichte wurde im Zuge zunehmender Erfahrung

markant gesteigert, und die Umwelttechnik ist heute einer der am
stärksten prosperierenden Märkte. Wenn man sich den Wandel vor
Augen führt, der im vergangenen Dezennium im Umgang mit der
Umweltsituation eingetreten ist, so kann man ohne Übertreibung von einem
beachtlichen Erfolg sprechen.

Der Befund erlaubt es allerdings nicht, an zentralen Mängeln der
umweltrechtlichen Situation in der Schweiz vorbeizusehen. Sie sind teilweise
auf grossräumige Problemlagen zurückzuführen, die im Einflussbereich
eines einzelnen Staates nur begrenzt angegangen werden können. Die
Wissenschaft wurde aber auch der grundsätzlichen Unzulänglichkeit jeder
emissions- und anlagenbezogenen, auf einzelne Stoffe ausgerichteten

Umweltbetrachtung gewahr. Man ist zu systemaren Stoffstrombeschreibungen

übergegangen und sucht nach Modellen für komplexe
Produktbetrachtungen, die deren ganzen Lebenslauf miteinbeziehen. Bereits

werden Unternehmungen nach diesen Methoden analysiert und bewertet

(Stichwort Öko-Audit).
Künftige umweltpolitische Instrumente werden sich früher oder

später an solchen grundlegenden Neuausrichtungen zu orientieren haben.

Dass auch ökonomische Instrumente einiges dazu beizutragen fähig sind,
hat die Einführung von Abfallsackgebühren auf kantonaler und kommunaler

Ebene gezeigt; die sprunghafte Reduktion der Abfallmengen hat

massgeblich zu den bekannten Überkapazitäten im Abfallanlagenbereich
beigetragen. Eine gewisse Ausweitung des Blickwinkels hat auch schon

innerhalb des geltenden Bundesrechts stattgefunden, z.B. mit der

Einführung des Massnahmenplans Luftreinhaltung oder durch den Zwang,
eine möglichst frühzeitige, umfassende Beurteilung vorzunehmen
(sogenanntes materielles und formelles Koordinationsgebot). Hier sind

allerdings auch die grössten Umsetzungsmängel anzutreffen. Damit ist es an

den massgeblichen Entscheidungsträgern, auf der Ebene der koordinati-

ven Planung die vereinten Anstrengungen mitzutragen.
Erwin Hepperle


	...

